
4400 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Bundesrates 

B e r ich t 
des Ausschusses für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

über den Beschluß des Nationalrates vom 5. Dezember 1992 betreffend ein 
Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Österreichischen 
Bundesbahnen (Bundesbahngesetz 1992) 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des Nationalrates soll einen weite­
ren Schritt zu einer Bundesbahnpolitik einleiten, die unter voller Mit­
verantwortung des Bundes als "wahrer Eigentümer" in Zukunft eine strate­
gische Führung der ÖBS als ein eigenes Unternehmen, unter Wahrung der 
Unternehmenseinheit und unter einer weitgehend unabhängig gestellten 
Geschäftsführung, mit einer zielgerichteten Investitionspolitik, mit ei­
nem vom all gemei nen Bundeshaushalt abgegrenzten Rechnungswesen und mi t 
einer im kaufmännischen Bereich möglichst eigenständigen Tarif- und 
längerfristigen Personalpolitik gewährleisten soll. 

Mit diesem Beschluß soll auch den neuentwiekelten Regelungs­
grundsätzen in der Eisenbahnpolitik der Europäischen Gemeinschaften ent­
sprochen werden. Weiters ist in diesem Gesetzesbeschluß eine grundsätzli­
che finanzie11e Verantwortung des Bundes für die Infrastruktur enthalten, 
die von den ÖBB betrieben wird. Der Bund hat hiefür die Grundsatz­
kriterien vorzugeben. Auch die Unternehmensorganisation mit einem 
rechneri seh getrennten Unternehmensberei eh Infrastruktur wi rd den ÖSB 
vorgegeben sowie di e Grundl age für di e An 1 astung eines Streckenbenüt­
zungsentgeltes geschaffen. 

Was die Kriterien für die Neugestaltung des Unternehmens Österrei­
chische Bundesbahnen anlangt) erhalten die ÖBB als Gesellschaft die 
rechtliche und wirtschaftliche Autonomie, die die Entwicklung zu einem 
nach betri ebswi rtschaft 1 i ehen Grundsätzen geführten Großunternehmen er­
mögl icht. 

Der Ausschuß für öffentliche Wirtschaft und Verkehr hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 10. Dezember 1992 in Verhandlung 
genommen und mehrstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, kei­
nen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr somit den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 5. Dezember 1992 betreffend 
ein Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Österreichi­
schen Bundesbahnen (Bundesbahngesetz 1992) wird kein Einspruch erhoben. 

Wien, 1992 12 10 

Ing. Reinhart Roh r 
Berichterstatter 
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Vorsitzende 
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